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Das Werk des großen Generalftabes.
Nur das erste Heft des „Deut ' ch-sranzösiichen Krieges 1870/71 ",

von der knegsgeschichtlichen Abtheilung des großen GeneralstabcS rediairt,
liegt erst vor , aber wir erbalten daraus so viel Ausschluß , daß wir die
furchtbare Niederlage der Franzosen , die eins selbstverschuldete war , voll¬
auf begreisen . Das bedeutende Werk wird alterwärts das größte Auf-
sebcn machen , und nach seiner ganzen Anlage verdient cs . von Jedem
gelesen zu werden , der nur das leiseste Interesse für di - großen Vorgänge
der jüngsten Vergangenbeil bat.

Das erste Heft bebandelt nach einer Einleitung dis Ereignisse im
Monat Juli 1870 , und die Ereignisse dieses vcrbäuguißvollen Monats
liegen nächst der Kriegserklärung in dem Operationspian und in dem
Aufmarsch der beiden Armeen . Zunächst ein paar Worte über die Ein¬
leitung . Sie bringt uns nichts Neues , bält sich, wie es scheint,Zogar
auffallend knapp , und ist bcmerkcnswertk auch insofern , als ne die Schuld
am Krieg weniger dem Exkaiser , als dem srauzösii' cheu Volk zujchiebl.
„Nicht vergessen", sagt der Verfasser , „batte die französische Nation , daß
sie noch unlängst halb Europa beherrschte . Tie wichtigsten Plätze Köln
und Antwerpen hatten ihr gekört , unb der Gedanke an eins Wiederer-
vberung des Rheins lebte nn Herzen der ganzen Nation , gepflegt von
ihren Geschichtsschreibern , wie von ibren Dichtern ." Napoleon der Dritte
scheint in der ganzen Angelegenheit eine passive , man möchte sagen willen¬
lose, Rolle gespielt zu haben ."

Dieses milde Urthcil trotz der Infamie , womit uns der Krieg er¬
klärt wurde , und die Kriegserklärung geschah doch nur auf Geheiß des
Kaisers ! In scharfer , seiner Ironie wird die Regierung des Kaisers ge¬
geißelt , aber wie schon gesagt : irgend welche Aufschlüsse diplomatischer
Art bekommen wir nicht. Ilm so mehr fällt ins Gewicht , was über die
französischen Vorbereitungen zum Krieg dargclegt wird . Die Nieter-
trächiigleit des Empire tritt um so greller hervor , je beuilicher der Ner-
faster erkennen läßt , wie im Grunde nichts geschehen war , um Frankreich
den Sieg zu sichern. „Die französische Diplomatie hätte den Ausbruch
des Eonnikrs verzögern können, bis man zum Schlagen bereit war , aber
sie erklärte den Krieg , noch bevor die Regierung in der Lage war , die¬
ser Erklärung unmittelbar Folge zu geben : und so geschah es denn , daß
die Strcllkräste Frankreichs , noch che sie völlig versammelt und zu Ossen-
siv-Op -ralioneu bereit waren , von den deutschen Armeen auf eigenem
Gebiet angegriffen wurden ."

Eiteikeil , Hochmuth , Zerfahrenheit wollten gegen Deutschland Etwas
ausrichtcn , das die Aufstellung einer Streitmacht bewirkt hatte , „wie in
Slärke und einheitlicher Ausbildung bis dahin noch keine Nation sie zu
verwirklichen vermocht batte . " Der Versaster gibt nicht etwa Urtheile
ins Blaue biucin , sondern er kommt mit Material au , das gewaltig inr-
ponirt . Als Napoleon am 28 Juli 1570 bei der Armee eintraf , fand
er kein einziges Corps in voller Stärke , keines in wirklich vperations-
sähigem Zustand vor . Dabei standen die Armeelhcile , welche zu gemein¬
samem Handeln bestimmt waren , auf 32 Meilen aus einander , ihre letzten
Adtheilungcn bis Chalons und Paris zurück. An Allem fehlte es auf
französischer Seite . Große Sendungen von Karten waren eingetroffen,
allein sie umfaßten nur deutsches Gebiet ! für die französischen Grenzdi-
stricts , wo man ihrer zunächst bedurft hätte , war nichts vorhanden . Da¬
zu kam, daß man im Hauptquartier nicht wußte , wo ganze Armcetheile
zu finden waren . Auch die Verpflegung war nicht vorbereitet . General
Cosfünieres erklärte vor versammeltem Kricgsrath , Rietz sei ohne Stütze
der Armee nicht im Stande , auch nur vierzehn Tage einer Belagerung
zu widerstehen . Trotz alledem forderte man in Paris Siege , und der
Kaiser bieit auch ungeachtet aller Hinderliche an seinem Angrifssplan fest.
So kam später „die gewaltsame Reeognoscirung von Saarbrücken " zu
Stande , die Moltke ^ ine „halbe Maßregel " nennt.

Auf deutscher Seite ging Alles wie am Schnürchen , musterhaft bis
ins aUerlleiuste Detail hinein . Und was das Bemerkenswertheste ist:
die ganze Mobilmachung der deutschen Armeen vollzog sich nach den Vor¬
schriften einer Denkschrift , die Moltke bereits im Winter 1868/69 ausge-
orbeitet batte . Er nahm unter der Voraussetzung eines von Frankreich
uns ausgedrungcnen Krieges an , ganz Deutschiand würde zu Preußen
liehen , Nord unb Süd wären im Nu einig . Daraus hin theille er die
deutsche Streitmacht in drei Armeen , ganz so, wie sie sich im Juli 1870
gebildet haben , unb jede Armee bekam die ihr schon anderthalb Jahre
vorher zurückgewiesenen Regimenter . Dies namentlich wird , und mit
Recht , dem Chef des Geileraistabes ewigen Nachruhm sichern, denn seine
Voraussetzungen und Vorausbestimmuiigen verschafften uns das Ueber-
gcwicht über das leichtfertige Frankreich , das uns ins Blaue hinein Krieg
erklärte und Krieg zu führen anfing.

In den Dispositionen , die gleich zu Anfang getroffen waren , Ingen
alle Vorbedingungen für Frankreichs Niederlagen und Deutschlands große
Siege . Und aus französischer Seite wird man aus Moitke 's Buch die
Ueberzcugung gewinnen , daß DaZ , was Deutschland gcthan , nicht ohne
Weiteres nachzuahmen ist, um gleiche Erfolge sich zu sichern. Denn ab¬
gesehen davon , daß Elsaß und Lothringen Frankreich verloren gegangen
sind , daß also diesseits eine ganz neue Operationsbasis vorhanden ist,
so ermöglich : die sranzösiche Centralisarion eine militärische Beweglichkeit
niemals , wie sie auf deutscher Seite zu Tags trat.

Das angelündigie Werk ist eine geradezu eminente Leistung. Man
wird mit vielen Gegen 'schri' ten antworten , aber außer Stande sein, dem
Tbaisächlichen des Inhalts entkräftete Thatsachen gegcstüber zu stellen.
Der Gcneralstab hat mir großer Unbefangenheit gearbeitet , und so wird
seine Arbeit großes Aufsehen machen , so großes , als sie in jedem Be¬
tracht verdient . -. M I .) j

Tages - Neuigkeite » .
Land esprobucten - Börse Stuttgart  vom 15. Juli . Die

heutige Börse war sehr belebt . 'Neuer ungarischer Waizen wurde von
mehreren Seiten offerirt , cs kam jedoch nur ein Abschluß im September
zu Stand . Die Angebote in Reps waren sehr stark , die Käufer fanden
aber die Forderungen zu hoch und hielten zurück. Wir notircn : Waizen,
russ. 8 si. 15 bis 20 kr- Waizen neuer ung ., 7 si. 45 kr. bis 8 fl 24 kr.
Waizen , bair . , 6 fl. 24 bis 36 kr. Kernen 8 si. 21 bis 33 kr. Gerste,
bair . 5 si. 2i kr. Hafer 3 si. 50 kr. bis 4 fl. 18 kr. Nüben -Reps 8 st.
24 bis 45 kr. Mehlpreise per 10» Klg . inel . Sack. Mehl Nr . l : 2t fl.
45 kr. bis 25 fl. 12 kr. Mehl Nr . 2 : 22 fl. 48 kr. bis 23 fl. 12 kr.
Mebl Nr . 3 : 20 fl. 24 kr. bis 48 kr- Mehl Nr . 4 : 16 fl. bi- 16 fl. 24 kr.

Tübingen,  15 Juli . Prof . Palmer bat in Folge Ver¬
hinderung durch seine Bernfsgeschäfte sein Mandat als Landtags-
abgeordnetcr für die Sladt Tübingen niedergelegt.

In Grünthal schlug am Freitag Nacht der Blitz in eine
Scheune und in kurzer Zeit stand sie und das benachbarte Wohn¬
haus in Hellen Flammen und brannten beide gänzlich nieder . Es
verbrannte dabei ein Schaf und alle Mobilien.

München,  13 . Juli . Vom Kricgsministerium wurde der
Befehl erlassen , daß alle Truppenabtheilnngen der bayrischen Ar¬
mee mit vollem Nachdrucke dahin zu wirken haben , das Reta¬
blissement  und die Ergänzung der Vorräthe der Truppen auf
die volle Kriegsstärke bis Ende September l . I znm Abschlüsse
zu bringen . Bis zum 10 . Oktober ist von jedem Regimcnte oder
Bataillon eine genaue Nachweisung über de» Soll - und wirkli¬
chen Besitzstand an kriegsbrauchbaren Bekleidungs - und Ausrüstungs¬
stücken nach dem Bestände des 30 . September dem Kriegsmini«
sterinm in Vorlage zu bringen . ( Frks I .)

München,  16 . Juli . Das deutsche Kronprinzenpaar ist
heute hier eingetroffen und bleibt zwei Tage hier.

Bei dem am Antouitag im Gasthofe zur Post in Weilheim im
Königreich Bayern stattgefundeuen Festknövelessen erhielten die Herren
Anton Palschoki den ersten, Anton Geisenhofer den zweiten und königl.
Bahnmeister Lang den dritten Preis . Der Elftere dieser Herren ver¬
zehrte 26 , der Zweite 19 und der Dritte 16 9 Lotb schwere Knödel , also
zusammen 61 Stück . Zwei andere Freßkünstler , der Metzgermeister Würger
und Bierwirth Maier , die nur 12 Stück fertig brachten , mußten die Zeche
bezahlen.

Berlin,  14 . Juli . Einzelne Mitglieder der Gesellschaft
Jesu  haben bereits in aller Stille die Grenzen Deutschlands
passirr . Nach verläßlicher Mittheilung erhielten die Jesuiten von
ihren Obern die gemessene Ordre , jeden Conflict mit den Landes¬
polizeibehörden zu vermeiden . Diese Ordre ist um so verständlicher,
als durch etwaige Demonstrationen der frommen Väter zu Gegen¬
demonstrationen Anlaß gegeben worden wäre , welche die persön¬
liche Sicherheit der AuSgewiesenen leicht gefährden konnten.

Hannover,  14 . Juli . Der heutige Festzug der Mitglie¬
der des Schützenbundes ist , von dem heitersten Wetter gegünstigt,
unter jubelnden Zurufen der von allen Seiten herbeigeströmten
Bevölkerung verlaufen . Es herrschte eine gehobene nationale
Stimmung vor und ein bei dem Feste im Odeon auf den Kaiser
Wihelm und den Fürsten Bismark , als die Gründer der deutschen
Einheit , ausgebrachtes Hoch fand allseitig enthusiastische Aufnahme.

Pelplin,  9 . Juli . Aus dem hiesigen Priesterseminar
sind zwei Zöglinge ausgetreten , weil sie sich nicht zu dem Unfehl¬
barkeitsglauben bekennen mochten . Der eine von diesen ist in
Folge dessen von seinem wohlhabenden Vater verstoßen worden
und hat sich dem Rechtsstudium an der Königsberger Universität
gewidmet.

Die auf das Generalstabswerk  cingegangenen Bestel¬
lungen sind so massenhaft , daß nur znm zehnten Theile eine Be¬
friedigung hat eintretcn können . Die Druckerei ist Tag und Nacht
beschäftigt , um nach und nach allen Subscriptionen gerecht zu
werden . Wer als Soldat oder Militärbeamter den Krieg mit-
geinacht hat , überhaupt zur Armee gehört oder ihr nach Frank¬
reich gefolgt ist , erhält die sämmtlichen Lieferungen zu einem ge¬
ringeren Preise ; er ist so normirt worden , daß durch den niedri¬
geren Subscriptionsbetrag nur die Herstellungskosten gedeckt werden.
Wie wir erfahren , wird unverzüglich in Paris eine Uebersetzung
des Moltke ' schen Werkes erscheinen . Uebertragnngcn in ' s Englische
und Italienische stehen ebenfalls zu erwarten . Das französische
Gouvernement ist mit einer offiziellen Darlegung .der Kricgser-



eignisse noch weit im Rückstände , aber es wird mit einer solchen
unzweifelhaft hervortreien , wenn auch , wie angenommen wird,
nicht vor vollendetem Druck des ganzen Moltke ' schen Werkes,
worüber allermindestens ein volles Jahr vergeht.

Bei der Gelegenheit der Unterzeichnung des deutsch -franzö-
fischen Vertrages hat Graf Arnim dem Präsidenten angezeigt , dag
der Kaiser aus Anlaß dieses Ereignisses 73 Franzose », die noch
in deutschen Gefängnissen saßen , begnadigt hat.

Wien , 13 . Juli . ( A . Z .) Rach übereinstimmenden Mit¬
theilungen wird der Ex kaiser Napoleon in der zweite » Hülste
des lausenden Monats zum Kurgebranch in Karlsbad erwartet.

Oesterreichische Blätter berichten ans Tprol eine traurige
Geschichte von religiösem Wahnsinn.  Marie Liensberger,
eine Lehrersfrau , halte bereits vor zwei Jahren in der fixen Idee,
daß ihre Kinder in der jetzigen bösen , glaubenslosen Welt nur
verdorben werden und unrettbar der ewigen Verdammnis ; anheim-
fallen müßte » , zwei derselben umgebracht . Wegen constalirten
religiösen Wahnsinns wurde die criminelle Anklage und Untersu¬
chung aufgehoben und die Unglückliche zur Beobachtung und Hei¬
lung in der Jrrenabtheilnng des Spiiales zu Lienz nniergebracht
und verwahrt . Da sie sich fortwährend ganz ruhig und gunnäthig
zeigte , wurde sie ans Ansuchen des Ehegatten wieder i» ihre Hei-
math entlassen , mit dem Aufträge jedoch , ne beständig strenge zu
beaufsichtigen und ja nie allein mit den Kindern zn lasse » . Am ver¬
gangenen Samstag nun war Marie Licnsberger wieder allein
ohne Aufsicht mit ihren drei Kinder » , wovon eines nenn Monate,
eines erliche Jahre und das dritte neun Jahre alt war . Da be¬
nutzte die Unglückliche den unbewachten Augenblick in furchtbarer

Weise , indem sie alle drei Kinder förmlich abftach . Darauf ging
sie zum Bezirksgerichte nach Lien ; und erzählte ihre grauenvolle
That . Sie befindet sich nun im Spirale daselbst , ist ziemlich ruhig
und sagt , die drei Kinder hätten nun die glorreiche Märtyrerkrone
und nur die zwei noch lebenden Kinder , welche nicht daheim wa¬
ren , und ihr Mann werden einst in der Hölle leiden müssen.

In Basel tritt das Gesetz über V e r kün d n n g uns T r a u-
u n g am I . Leptember d. I . in Kraft . Die Civiltrauung ist von
da an obligatorisch und die kirchliche Trauung nur facultativ.

Paris,  14 . Juli . Wie Privaibriefe aus Rom melden,
hat die letztere Erklärung des Herrn Thiers in Betreff der Be¬
ziehungen Frankreichs zu Italien den päpstlichen Hof so verstimmt,
daß derselbe beschlossen hat , an die französischen Bischöfe die Aui-
fordernng ergehen zn lassen , alle ihnen zn Gebote stehenden Mittel
ausznwenden , den Sturz des Präsidenten so schnell als möglich
herbeiznführen.

Petersbn  r g, 10 . Juli . Die russische Regierung will ent¬
deckt habe » , daß die polnischen Geistlichen,  welche unter
dem Vorwände einer Badereise sich ins Ausland begeben , in der
Regel Posen und Rom als ihr Reiseziel wählen , um sich von dort
Instructionen über ihr kirchliches Verhalten zu holen Sie hat
daher , wie die „ Osti .- Ztg ." meldet , ungeordnet , daß polnischen
Geistlichen Auslandspässe nur vom Ministerium des Innern , und
nur wenn die Reise zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit drin¬
gend nothwendig ist , erlheilt werden dürfen.

Ncwyo rk,  12 . Juli . Horace G re e l ey hat die ihm von
der demokratischen Convention angetragene Präsidenten -Candidatur
in aller Form angenommen.

Amtlicke Bekanntmachungen.
Revier  H o f st e t t.

lliiWitr-Vtrkilus.
Am Montag den

22 . Juli , 1 ! Uhr,
in Enzklösterle aus
Kohlbcrg , Geigers¬
berg und Horren-
berg :

393 Stück Lang-
nnd 38 Stück Sägholz.

Alicnstaig , 13 Juli 1872.
K . Forstamt.
Herdegen.

Aufforderung des Steuerkolle-
ginms zu Fatirnng des Kapital -,
Renten -, Dienst - und Berufsein¬
kommens auf den I . Juli 1872,
behufs der Besteuerung pro

1872/73.
In Gemäßheit des Art . 7 des Gesetzes

vom 19 . September 1832 ( Reg .-Blatt
S . 236 ) wird behufs der Fatirnng des
der Besteuerung unterliegenden
Kapital , Renten - , Dienst - und Be-
rus seinkommens auf den 1. Juli
1872  nachstehende Aufforderung erlassen:

l . Die in Art . 2 deS Gesetzes vom 19.
September 1852 , beziehungsweise in Art . 2
des Gesetzes vom 30 . März 1872 bezeich-
nelen Steuerpflichtigen oder deren gesetz¬
liche Stellvertreter — für die im Ausland
sich aushaltenden die aufzustellenden Be¬
vollmächtigten — werden hie mit auf-
ges ordert,  nach Maßgabe der gedachten
Gesetze und der Instruktionen zn Vollzieh¬
ung derselben vom 10 . Juni 1853 und
vom 7 . Juni 1872 ( Reg Bl . von 1853,
S . III und Reg .-Bi . von 1872 , Seite
197 ff ) , an die nach § . 12 der erstge¬
nannten Instruktion zusammengesetzte
Ortssleuerkommission spätestens bis zum
1 . August 1872 , oder wenn die Orts¬
steuerkommission einen kürzere » Ter-
in i n anzuberaumen für angemessen erachtet,
innerhalb dieser Frist  eine Erklärung
abzugebeu:

a ) ob sie sich am 1 . Juli 1872 im Be¬
sitze steuerbarer Kapitalien und
Renten (Ziffer II . 1 , hienach ) be¬
funden haben und wie hoch sich nach
dem Bestände von diesem Tage , wel¬
cher für die Entrichtung der Steuer
auf das ganze Etatsjahr 1872,73
entscheidet , der Frhrcs -ertrag beläuft?

K) wie hoch sich ihr Dienst-  und Be¬
rn  s s e i n k o m m e n sowohl in festen
als in veränderlichen Bezügen ( s.
hienach Ziffer II . 2 ) beläuft ? Das
feste ständige Einkommen ist nach dem
Stande von , 1 . Juli >872 , das ver¬
änderliche , wechselnde , nach dem Er¬
gebnisse des Etaisjahres l . Juli
1871/72 anzngeben:

o) was sie sonst zur Erläuterung ihrer
Fassion beizufügeu für nothwendig
halten.

II . Nach Art . 1 des Gesetzes vom 19.
September 1852 , beziehungsweise Art . 1
des Gesetzes vom 30 . März 1872 , unter¬
liegt der Besteuerung:

I ) das Einkommen aus Kapitalien
und Renten  und zwar:

u ) der Ertrag ans verzinslichen , im Jn-
und Auslande angelegten eigenthüm-
lichen oder nutznießlichen Kapitalien
(verzinslichen Darlehen , Schuldbrie¬
fe» , Staats - oder anderen Obligatio¬
nen , Lotterieanlehensloosen ) , verzins¬
lichen und unverzinslichen Zielfor-
dernngen.

b ) Renten , als : Leibgedinge , Leibrenten,
Zeitrenten und vererbliche Renten
jeder Art ( mit Ausnahme der vom
Grundertrag abgezogenen , nach 8 22,
Satz 1 des Katastergesetzes vom 15.
Juli 1821 , der Gesällstener unter¬
liegenden Grnndgefälle und der die¬
sen gleich zu achtenden reichsschluß-
mäßigen Renten ) übrigens ohne Un¬
terschied , ob die Renten auf Grund-
eigcnthum oder bestimmte Gefälle
fundirt sind oder nicht , ob sie von
der Staatskasse , von Körperschaften
oder Privaten gereicht werden , ans
dem In - oder Auslande fließen , so¬
wie die Entschädigungen , welche an
frühere Berechtigte für verlorenen
Umgeldsbezug oder genossene Um¬
geldsfreiheit , für aufgehobene Kam¬
mersteuern oder aus sonstigen Titeln
gereicht werden , die von adeligen
Gutsbesitzern an Mitglieder ihrer
Familien zn entrichtenden Apanagen,
Witlume , Alimente , ebenso Proben¬
den und Ordenspensionen , ingleichcn
Renten  oder Dividenden  aus
auf Gewinn berechneten Aktien¬
unter n e h m unge  n und zwar nach
Art . 1 , Abs . 2 des Gesetzes vom
30 . März 1872 , ohne Rücksicht
darauf , ob das betreffende
Nnternchmen in Württem¬

berg oder anderswo der Ge¬
werbesteuer unterliegt.

Einkünfte der vorgenannten Arten,
welche aus Bezugsquellen außer¬
halb Württembergs  fließen , unter¬
liegen nach Art . 1 Abs . 1 des Gesetzes
vom 30 . März 1872 der B e st e u e r u n z
in Württemberg auch dann,  wenn die¬
selben außerhalb Württembergs
bereits  nut einer Steuer belegt
sind ; es darf jedoch die zum Ansatz kom¬
mende auswärtige Steuer am Jahrcsertrag
dieser Einkünfte abgezogen werden , so Laß
nur der Ueberrest als steuerbarer Betrag
im Sinne des Art . 5 des Gesetzes vom
19 . September 1852 zn behandeln ist.

Ausdrücklich wird hiebei darauf hinge¬
wiesen , daß durch Art . 1 des Gesetzes - vom
30 . März 1812 die Steuerfreiheit der
Renten und Dividenden aus der württem-
bergischen Gewerbesteuer unterliegenden
Aktien -llnternehmungen ( Art . 1,11 . Schluß¬
satz des Gesetzes vom 19 . September
1852 ) und ebenso die gänzliche oder theil-
weise Steuerfreiheit des ans dem Ausland
fließenden und im auswärtigen Staate
bereits einer Steuer unterliegenden Ka¬
pital - und Renten -Einkommens ( Art . 3,
.4 . i . des Gesetzes vom 19 . September
1852 ) aufgehoben worden ist.

2 ) Das Dienst - und Berufsein¬
kommen jeder Art,  insbesondere

n) aller im Staats - , Hof - , Kirchen -,
Schul - , Körperschaft - , Gemeinde-
und Stiftungsdienst aktiv angestellren
oder verwendeten Personen , der Mi¬
litärpersonen , der ausübenden Aerzte,
Rechtsanwälte , immatriknlirten No¬
tare , Kommissionäre , Makler , ( Sen¬
sale ) Architekten , Feldmesser , Künst¬
ler , Literaten , der Herausgeber von
Zeilschristen , der gutsherrlichen Ver¬
walter und Diener , der Pfleger und
Vermögensverwalter aller Art , der
Verwalter , Geschäftsführer und
Diener von Privatvereinen , der bei
öffentlichen Stellen , bei gewerblichen
Unternehmungen , sowie für Privat¬
dienste aller Art verwendeten männ¬
lichen und weiblichen Gehilfen und
Diener ; »

K) die Quiescenzgehalte der Civil - und
Militärstaatsdiener , sowie die Pen¬
sionen oder Ruhegehalte , die Inva¬
liden - , Medaillen - , Gnadengehalte
und Unterstützungen , welche einer der
zu lit . a aufgesührten Personen , nach
dem Austritt aus dem aktiven Dienst-



Verhältnisse in Beziehung auf ihre
frühere Dienstleistung oder aus glei¬
chem Grunde deren Wittwen 'und
Waisen von dem Staate , aus einer
anderen öffentlichen Kasse oder von
einem Privaten gereicht werden;
überhaupt Aller , welche aus
persönlichen Leistungen ei¬
nen der Gewerbesteuer nicht
unterworfenen Erwerb ziehen.

Zu dem steuerbaren Einkommen gehöre»
auch Tazgelder , Honorare , Gehaltszulagen,
Zusatzgehalte für Nebenämter , Belohnun¬
gen für Pflegschaften und Vermögensver-
waltungen , Anrhcile ( Tantiemen ) an Ge-
werbsgewinn , Prämien , dergleichen Zinse
oder Renten , welche als Theile eines Dienst-
oder ähnlichen Einkommens bezogen wer¬
den , das Einkommen derjenigen , welche mit
der Ausübung der Heilkunde sich befassen,

' auch wenn sie gemäß der Reichsgewerbe¬
ordnung den Titel eines Arztes sich nicht
beilegen dürfen ; dagegen gehören nicht
hieher unständige Gratialien und Geschenke.

Wenn Zinse oder Renten als Theile
eines Dienst - oder ähnlichen Einkommens
bezogen werden , so unterliegen sie der Be¬
steuerung als Dienst und Berufseinkommen
unter Ziffer 2.

III . Nach Art . 2 des Gesetzes vom 30.
Mär ; 1872 sind alle Landesange¬
hörigen,  sowie andere Angehörige
des Deutschen Reichs  der Einkom¬
menssteuer insoweit unterworfen , als sic
nach dem Reichsgesetze wegen Beseitigung
der Doppelbesteuerung vom 13 . Mai 1870
(Reg .-Bl - von 1871 , 'Nr . ! , Beilage Seite
3 ! ) in Württemberg zu den direkten
Staatsstenern hcrange zogen werden dürfen
und nach Punkt b des genannten Art . 2
nicht eine Beschränkung staltfindet . Hienach
ergibt sich:

Deutsche Militärpelsonen und Civil-
beamte , sowie deren Hinterbliebene sind,
wenn sch ans der württembergischen Staats¬
kasse Gehalt , Pension oder Wartegcld be¬
ziehen , für diese Bezüge in Württemberg
ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz steuer¬
pflichtig , dagegen sind dieselben , wenn ihnen
solche Bezüge aus der Kasse eines anderen
Bundesstaates znkommen , hieraus , auch
wenn sie in Württemberg wohnen , der
diesseitigen Einkommenssteuer nicht unter¬
worfen.

L . In Absicht auf die Besteuerung des
sonstigen Dienst - und Berufs -Einkommens,
mag dasselbe in Württemberg oder außer¬
halb des Landes erworben werden , sowie
des Kapital - und Renteneinkommens , das
aus Württemberg oder anderwärts her
fließt , gelten folgende Bestimmungen:

1 ) Deutsche , welche in Diensten des
Reichs oder eines deutschen Bundesstaats
stehen , sind , wenn sie ihren dienstlichen
Wohnsitz in Württemberg haben , hier
steuerpflichtig , dagegen der diesseitigen
Steuer nicht unterworfen , wenn sie neben
einem Wohnsitz in Württemberg den

dienstlichen  Wohnsitz in einem anderen
Bundesstaate haben.

2 ) Landes - und andere Reichsangehörige
sind diesseits steuerpflichtig , wenn sie

s ) ihren Wohnsitz in Württemberg ha¬
ben oder

b ) in keinem Bundesstaat einen Wohn¬
sitz haben , aber in Württemberg sich
aufhallen.

3 ) Abgesehen von Ziffer 1 unterliegen
Landesangehörige , welche in Württemberg
-und außerdem  in andern Bundesstaaten
einen Wohnsitz haben , diesseits der Steuer,
ebenso Angehörige anderer Staaten des
Deutschen Reiches , es sei denn , daß letztere
in Württemberg und außerdem in ihrem
Heimatsstaate einen Wohnsitz haben , in
welchem Falle sie in Württemberg steuer¬
frei bleiben.

4 ) Sind Landes - und andere Reichsan¬
gehörige nach Ziffer 1 bis 3 steuerpflichtig,
dieselben haben aber noch ein anderwärti-
ges Domizil außerhalb des Deutschen
Reichsgebietes , so bleiben die in dem Lande
des letzteren ihnen anfallenden Einkünfte
von der diesseitigen Besteuerung ausge¬
nommen.

0 ) Landesangehörige , welche ihren
Wohnsitz außerhalb des Deutschen
Reiches  haben , unterliegen nur in An¬
sehung ihrer in Württemberg erwachsenden
Einkünfte der diesseitigen Steuer , wenn
sie nicht in Württemberg sich aufhalten
(oben Ziffer 2 l> und 4 ) . Haben diesel¬
ben zugleich einen Wohnsitz oder Aufent¬
halt in einem andern Bundesstaate , so füllt
die diesseitige Besteuerung ganz weg.

6 . Ausländer,  welche dem Deutschen
Reiche nicht angehören , sind in Ansehung
ihres in Württemberg erwachsenden Ein¬
kommens

a ) wenn sie am Anfänge des Steuer -
jahres bereits sechs Monate in Würt¬
temberg wohnen , unbedingt,

b) andernfalls aber bloß dann zu be¬
steuern , wenn in dem Heimatland
derselben die Württemberger eine
gleiche oder ähnliche Steuer trifft.

IV . Die nach Ziffer I . oben abzugeben¬
den Erklärungen ( Fassionen)

1 ) über das Kapital - und Renten-
Einkommen  können entweder mündlich
in das von der Ortssteuer -Kommission zu
führende Aufnahme -Protokoll oder schrift¬
lich  nach den in § . 17 Ziffer 1 der In¬
struktion vom 10 . Juni 1853 gegebenen,
aus den Fassionsforiiittlarien ersichtlichen
näheren Bestimmungen abgegeben werden.
Dagegen sind

2 ) die Fassionen über das Dien st- u n d
Berufs - Einkommen  in der Regel
schriftlich  nach dem vorgeschriebenen
Formular zu übergeben ; es kann aber im
zweiten und dritten Jahr einer Etatsperiode
die Erklärung , daß das Einkommen des
Fatenten dem des Vorjahrs gleich geblieben
sei , auch mündlich  in das Aufnahme -Pro¬
tokoll abgegeben werden.

V. Von der F a ssi o n sp s lich t be¬
freit sind  bezüglich des oben Ziffer II.
1 bezeichneten Kapital - und Renten-
einkommens  die im Gesetz Art . 3 -V
a b . A. genannten Anstalten , die im Ge¬
setz Art . 3 . A . e. erwähnte allgemeine
Sparkasse in Stuttgart und diejenigen,
welche in diese Sparkasse Ersparnißeinlagen
gemacht haben , hinsichtlich der denselben
ans diesen Einlagen znfließenden Zinse,
ferner die in Art . 3 -4 . l . genannte Kasse
des Wohlthätigkeitsvereins ; sowie bezüg¬
lich des Dienst - und Berufs ein¬
komme ns  die Landjäger und die mili¬
tärischen Forst - Zollkrenz - und Steuerschutz¬
wächter und diejenigen Personen , deren
Dienst - und Berufseinkommen den jähr¬
lichen Betrag von 200 fl . nicht übersteigt.
(Einkommenssteuergesetz Art . 3 3 . n . und b
und Gesetz vom 20 . August 1861 , Reg .-Bl.
S . 186 Art . 3 .) Uebrigens muß auf et¬
waiges Ansordern der Ortssteucr -Kommis-
sion gleichwohl die in § . 14 Absatz 2 der
Instruktion vom 10 . Juni 1653 vorge¬
schriebene Anzeige abgegeben werden.

VI . Wenn weitere ( s. Ziff . V . oben ) im
Gesetz Art . 3 .4 . k. genannte Anstalten,
oder wenn Institute der im Gesetz Art . 3.
L, . o . ck. k . bezeichneten Art Steuerbefrei¬
ung ansprechen , desgleichen , wenn auf
Grund der Bestimmungen im Gesetz Art.
3 . /V. 1,. ein solcher Anspruch erhoben werden
will , so sind diese mit vollständigen Nachwei¬
sen zu begründenden Ansprüche durch die
Ortssteuerkommission beim Kameralamt an-
zubringcn . Die den Mitgliedern des Kapi¬
tal  isie uv er  e i n s in Stuttgart früher

' eingeräumte , seit 1 . Juli 1859 aber auf¬

gehobene Steuerfreiheit für ihre Einlagen
in diesen Verein bleibt laut der vom K.
Steuerkollegium auf Grund des Art . 1 des
Gesetzes vom 20 . August 1861 ( Reg .-Bl.
S . 185 ) unterm 1 . Juli 1864 ( Amtsbl.
S . 85 ) getroffenen Verfügung ansgehoben;
die Mitglieder dieses Vereins werden da¬
her aufgefordert , die Zinse ans diesen Ein¬
lagen gleich ihren übrigen Kapitalzinsen
zu fatiren . Ebenso haben die Mitglieder
der Allgemeinen Rentenansta lt  in
Stuttgart die Renten , welche sie von dieser
Anstalt beziehen , zu fatiren und zu ver¬
steuern , da die Rentenanstalt seit 1 . Juli
1860 nur die nach Abzug der auszube-
zahlenden Renten ihr verbleibenden Aktiv-
zinse versteuert , welches Verhältniß laut
der vom K . Steuerkollegium unterm 9.
August 1864 ( A .-Bl . S . 99 ) auf Grund
des Art . 1 des Gesetzes vom 20 . August
1861 getroffenen Verfügung sortbestehen
bleibt . Desgleichen haben die Einleger in
die mit der Allgemeinen Rentenanstalt ver¬
bundenen Spar - undDepositenkasse
als Gläubiger der Nentenanstalt die hier¬
aus zu beziehenden Zinse gleich ihrem sonsti¬
gen Kapital - und Renteneinkommen , und
ebenso haben die Mitglieder der an die
Allgemeine Rentenanstalt übergegangenen
sogenannten Rottenburger Wittwen-
kasse  ihre diesfälligen Bezüge nach Art . 1
II. K. des Einkommcnsstenergesehes zu ver¬
steuern.

Vit . Wer die Fatirnng seines Einkommens
gänzlich unterläßt , oder solches teil¬
weise verschweigt , wird nach Art . 11 des
Gesetzes vom 19 . September 1852 und § .
16 der Instruktion vom 10 . Juni 1853
mit Strafe belegt.

Stuttgart,  den 18 ) 28 . Juni 1872.
Autenrieth.

Gläubiger -Ausruf.
Die Gläubiger des verstorbenen Johann

Ludwig Rauser,  Küfers hier , haben ihre
Forderungen bis zum 31 . ds . Mts . schrift¬
lich anzumelden , oder aber zu gewärtigen,
daß sie bei der Verlasfenschafts -Theilung
unberücksichtigt bleiben.

Den 16 . Juli 1872.
K . Gerichtsnotariat.

Fisch Hab er.

Nagold.
Ltarirrn- A Brenn-

Holz -Berkanf.
Ans den Stadt-

! walddistrikten Sul-
izeröschle , Badwald,
tEisberg , Galgen-
(berg , Aendresle,
^Mittlerbergle , Bühl,
'Bühlkopf , Wolfs¬

berg , Ziegelberg , Lehmberg , Winterhalde,
Härle und Kehrhalde werden auf dem
Rathhanse hier öffentlich versteigert:

am Mittwoch den 24 . Juli,
Vormittags 8 Uhr,

5 Raummeter eichene Prügel,
813 „ taunene Scheiter und

Prügel,
27 „ sichtene Rinde,

5 „ weißtannene Rinde;
am Freitag den 26 . Juli,

Vormittags 8 Uhr,
30 Stück eichene Wellen,

15730 „ Nadelholz -Wellen;
am Samstag den 27 . Juli,

Vormittags 8 Uhr,
2 Eichen , 4 und 5 Meter lang,

mit 0,57 Festmeter,
320 Stämme tannenes Lang - und

Klotzholz , 4,5 — 21 Meter lang,
mit 206,44 Festmeter.

Den 17 . Juli 1872.
Gemeinderath.



Nagold.
An die Kö». Pfarrämter.

Durch Entscheidung des Kön . cv . Eon-
sistoriums vom 15 . Juli d . I . ist hin¬
sichtlich der Anschaffung des Abendmahls¬
weins sestgestellt worden , daß aus 1 Liter
Wein 24 Personen zu rechnen sind.

Den 17 . Juli 1872.
Kön . Dekanatamt

Ireiho fer.
E mminge  n.

IsO -Verpachtuiltt.
Am Samstag den

^ *>̂ , 20 . d. M . , Vormit¬
t ags 11 Uhr , wird ^ . _

die Gemeindejagd wieder ans 8 Jahre
verpachiet , wozu Liebhaber eingeladcu
werden.

Schultheißenamt.
Junger.

e r l o r e «.
Am Samstag den 13 . Juli giengen auf

dem Wege zwischen Rohrdorf und
Ebhauscn  einem armen Mädchen 2 Geld¬
beutel , je mit 3 Gulden Inhalt , verloren.
Der redliche Finder wird gebeten , dieselben
gegen angemessene Belohnung bei dem
Schnliheißeiiamt Rohrdo rf  abzugcben.

Privat -Bekanntuiachrrngen.
Nagold.

Auktion.
Aus der Ver-

lassenschaftsmasse
.des vcrst . Ehr.

L S ch iv a r z k o p f,
Sattlers von hier , kommen am

Samstag den 20 . d . Mls .,
Vormittags 8 Uhr,

folgende Gegenstände zum Verkauf:
1 silberne Uhr mit Haarteile , verschiedene

Manns - und Weibskleider , Bettge¬
wand und Leinwand , Küchengeschirr;
Schreinwerk , worunter 1 weißer ein¬
facher Kasten , 1 einschläfrige Bett¬
lade , 1 Wandkasten und 1 neuer Tisch;
Faß - und Bandgeschirr und allgemeiner
Hansrath ; Fuhrgeschirr und zwar
1 Handwägele und 1 größeres Wägete;
Getränke : 1 Eimer Most , bst - Jini
187lr Wein ; Geflügel : 4 Hühner,
und allgemeiner Waarenvorralh.

H a i t e r b a ch.
Dem Unterzeichneten ist am

14 . d . Mts . auf der Straße
zwischen Pfalzgrafcnweilrr und
Durweiler ein schwarzer

.Halbhnrrd(Rüde),
mit einem ledernen Halsband versehen,
zugelaufen , welchen der Eigenthümer gegen
Einfückungsgebühr und Futtcrgcld abholeu
kann bei Christian Maser.

H a i t c r b a ch.
Einen deutschen

sammt Aufsatz hat um billigen Preis zu
verkamen

Philipp Conzelmann.
R o h r d o r f,

Dberamts Nagold.

700 6. Westgeld
ha : auszuleihen

Jakob Seeg er.
N a g o l d.

Neue MMdern
i :i schönster Ware sind stets vorräthig in
Sorten ü fl . 1 . 13 ., fl - 1 . 24 , st . 1 . 36 .,
fl . I . 48 ., fl . 2 . und fl . 2 . 12 bei

Car ! Pflsmm.

F N L 8 s L d.

§ Feiner Waizenbrauntwein das Liter ck 15 kr.,
? feinster ditto das Liter » 16 kr.,i
2 feinster rothen Anisliqueur das Liter » 19 kr.,
Z feinster gelb Kümmelligueur das Liter » 19 kr.,
Hfeinster grün Pfeffermünzliqueur das Liter » 26 kr.

- Nagold.  ^

Hachzeits-Einladung.
Zur Feier unserer ehelichen Verbindung laden wir Verwandle , Freunde

und Bekannte auf
Dienstag den 23 . Juli

in das Gasthaus zur „ Linde " freundlichfl ein.
Joh . Gottf . Vollmer,

Bahnwärter von Birkenfeld , OA . Neuenbürg,
und seine Braut:

Marie Magdalena Hörmann,
Tochter des Johannes Hörmann , Pflästerers.

Nagold.

Korbwaaren-Empfehlung.
Meiner wcrthen Kundschaft von hier

und Umgebung zur gefälligen
Beachtung!

Von heute an befindet sich eine Nieder¬
lage aller Sorten Korbwaaren bei

Herrn C . Heintel,
Scckler in der Vorstadt,

und empfehle solche zur geneigten Abnahme,
indem ich reelle Waare und billige Preise
zusichere.

Korbfabrikant aus Remlingen.
Ebershardt,

Am 13 . ds . M :s ist mir ein

Scho n bron  n.
Ein ausgemachter zweifpänuiger

KM Wag e »
k'>ne eiserne Achse) , in

gutem Zustand , kann jeden Tag erkauft
werden von

Christian Rnpps.

Nagold.

Rechtsanwalt Bohnenberger
wohnt vom ! 8 . Juli d . I . an bei

Herrn Partikulier ViseOo »'
hier.

N a g o l d.

mit öl über den Rücken ge¬
zeichnet , sowie ein junger

Schalhund
zugelaufen , welche die rechtmäßigen Eigen-
ihümer gegen Ersatz der Einrückungsgebühr
bei mir abholen können.

Schäfer Mayer.

N a g o l d.
Nächsten Montag den 22 . Juli , Vor¬

mittags 11 Uhr , verkauft 10 Stück halb-
eiigliiche

Milchschweine.
Müller Lehre.

Nagold.

Einladung.
Zu Besprechung über das Verhältniß

unserer Arbcitspreisc zu den immer steigen¬
den Eisenpreisen erlauben sich Unterzeichnete
sämmtliche Schmidmeister hiesigen Oberamrs-
bezirkes zu einer Versammlung auf den
23 . Juli ( Jakobifeiertag ) Nachmittags 2
Uhr in den Gasthof zur Sonne ( Post)
einzuladen.
Schmidmsir . I . Adam Theurer.

Robert Th e nr e r.
Johann Finksnbeiner.

Holländische Lardetterr
in frischer Füllung bei

Carl P flLm  m.

Rothes Fliegen-Pnpier
empfiehlt Carl Pflomm.

ächten Portlant -Cement,
sowie in
RotteuburgcrR o ma n- C e me u t,

wovon mir die alleinige Niederlage über¬
geben wurde , hält stets Dorrath in frischer
Waare

Gottlob Knödel.

A ! t e n st a i g.
Bei Unterzeichnetem findet eine tüchtige

Hausmagd,
bei gutem Lohn sogleich oder aus Jakobi
einen Platz.
_ Müller Schill.

N a a o l d.

Magd -Gesuch.
Wo eine ältere Person , die Hausmanns¬

kost kochen kann und mir Hansgeschäfte
verrichten darf , eine Stelle findet , sagt die

Redaktion?

Nagold.
Ein jüngererArbeiter

findet dauernde Beschäftigung bei
Fritz Wagner,

Schuhmacher.

H o ch d o r f,
OberarM -Z Horb.

Ein tüchtiger

Dehtthmachergeselle
findet gegen guten Lohn dauernde Beschäfti¬
gung bei
_Lorenz Wälz.

N a g o l d.
Guten Grutewein

! billigst bei
l Gotilob Knödel.

Redaktion , Truck und Lerlag der G . W . Zaise  rächen Buchhandlung.

sondernversuche.
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